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(54) Nachrüstbarer Betätigungsantrieb für ein Schwenktor o.dgl.

(57) Die Erfindung betrifft einen nachrüstbaren Be-
tätigungsantrieb für ein Schwenktor o. dgl., insbesondere
für ein Garagenschwenktor, wobei das Schwenktor ein
gegenüber einer Torzarge zwischen einer Schließstel-
lung und einer Offenstellung bewegbares Torblatt auf-
weist, wobei das Schwenktor eine am Torblatt angeord-
nete Verriegelungseinrichtung mit einem Verriegelungs-
gehäuse aufweist, mittels derer das Torblatt in der
Schließstellung mit der Torzarge oder einem ortsfesten
Bauteil verriegelbar ist und wobei die Verriegelungsein-
richtung eine manuell verstellbare Betätigung zum Ver-
und Entriegeln und eine manuell verstellbare Betäti-
gungssperre aufweist. Es wird vorgeschlagen, daß der
Betätigungsantrieb ein Antriebsgehäuse und darin einen
elektrischen Antriebsmotor mit nachgeschalteter Getrie-
beanordnung aufweist, daß zur Nachrüstung des Betä-
tigungsantriebs das Antriebsgehäuse auf das Verriege-
lungsgehäuse aufsteckbar ist und dabei die Getriebean-
ordnung in Eingriff mit der Betätigung einerseits und der
Betätigungssperre andererseits kommt und daß im mon-
tierten Zustand die Betätigung einerseits und die Betäti-
gungssperre andererseits mittels des Antriebsmotors
verstellbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen nachrüstbaren Be-
tätigungsantrieb für ein Schwenktor o. dgl., insbesondere
für ein Garagenschwenktor, mit den Merkmalen des
Oberbegriffs von Anspruch 1 sowie ein Schwenktor mit
einem solchen Betätigungsantrieb mit den Merkmalen
des Oberbegriffs von Anspruch 14.
[0002] Solche Schwenktore sind als Schwenktore mit
einem einteiligen Torblatt oder als Sektionaltore mit ei-
nem mehrteiligen, aus einzelnen Sektionen, die gelenkig
miteinander verbunden sind, aufgebauten Torblatt aus-
gebildet. Das Schwenktor weist eine am Torblatt ange-
ordnete Verriegelungseinrichtung auf, mittels derer das
Torblatt in der Schließstellung mit der Torzarge verrie-
gelbar ist. Die Verriegelungseinrichtung ist zum Ver- und
Entriegeln mit einer manuell verstellbaren Betätigung
ausgestattet. Dabei weist die Betätigung in der Regel
eine Betätigungswelle und einen auf die Betätigungswel-
le aufsteckbaren Betätigungsgriff auf. Üblich ist es, daß
ein Betätigungsgriff von der Innenseite und ein Betäti-
gungsgriff von der Außenseite auf die Betätigungswelle
aufsteckbar ist.
[0003] Um eine unbefugte Betätigung von außen zu
verhindern, ist die Verriegelungseinrichtung ferner mit ei-
ner Betätigungssperre ausgestattet. Die Betätigungs-
sperre läßt sich nur von Innen lösen, wobei nur im gelö-
sten Zustand die Betätigung in Entriegelungsrichtung
möglich ist. Die Betätigungssperre weist einen Sperrhe-
bel auf, der zum Lösen der Betätigungssperre gegen Fe-
derkraft zu verschieben ist. Der grundsätzliche Aufbau
einer solchen Verriegelungseinrichtung ist aus der DE
1920 810 A bekannt.
[0004] Der in Rede stehende Betätigungsantrieb dient
dem motorischen Ver- und Entriegeln der Verriegelungs-
einrichtung. Er stellt somit eine Komfortfunktion bereit,
die durch Knopfdruck auslösbar ist. Der Betätigungsan-
trieb ist nachrüstbar ausgestaltet, kann also an einem
bereits bestehenden Schwenktor eingesetzt werden.
[0005] Der bekannte Betätigungsantrieb (DE 20 2004
010 470 U1), von dem die Erfindung ausgeht, weist einen
Antriebsmotor auf, der antriebstechnisch mit dem Betä-
tigungsgriff gekoppelt ist. Damit läßt sich allein der Be-
tätigungsgriff motorisch verstellen. Die motorische Ver-
stellung einer Betätigungssperre ist hier nicht vorgese-
hen.
[0006] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, den
bekannten Betätigungsantrieb derart auszugestalten
und weiterzubilden, daß neben der motorischen Verstel-
lung der Betätigung auch eine motorische Verstellung
der Betätigungssperre möglich ist, ohne daß der Auf-
wand für die Nachrüstung des Betätigungsantriebs
steigt.
[0007] Das obige Problem wird bei einem Betätigungs-
antrieb gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 durch
die Merkmale des kennzeichnenden Teils von Anspruch
1 gelöst.
[0008] Wesentlich ist zunächst, daß der Betätigungs-

antrieb ein Antriebsgehäuse und darin einen Antriebs-
motor mit nachgeschalteter Getriebeanordnung auf-
weist. Zur Nachrüstung des Betätigungsantriebs läßt
sich das Antriebsgehäuse auf das am Schwenktor an-
geordnete Verriegelungsgehäuse aufstecken. Bei die-
sem Aufstekken des Antriebsgehäuses kommt die Ge-
triebeanordnung in Eingriff mit der Betätigung einerseits
und der Betätigungssperre andererseits. Im montierten
Zustand sind dann die Betätigung einerseits und die Be-
tätigungssperre andererseits mittels des Antriebsmotors
verstellbar.
[0009] Der Erfindung liegt also die Überlegung zugrun-
de, daß beim Aufstecken des Antriebsgehäuses des Be-
tätigungsantriebs auf das Verriegelungsgehäuse der
Verriegelungseinrichtung alle notwendigen antriebs-
technischen Kopplungen automatisch zustande kom-
men. Die Montage ist damit mit einem minimalen Auf
wand möglich.
[0010] Der Begriff "Aufstecken" ist vorliegend weit zu
verstehen. Darunter fallen alle Arten des Aufschiebens,
Ansetzens o. dgl., und zwar in allen konstruktiv denkba-
ren Montagerichtungen.
[0011] Bei den bevorzugten Ausgestaltungen gemäß
den Ansprüchen 10 und 11 kann die Verriegelungsein-
richtung nicht nur motorisch, sondern auch manuell be-
tätigt werden. Dies ist insbesondere bei Stromausfall
oder bei einem steuerungstechnischen Defekt vorteil-
haft.
[0012] Besonders vorteilhaft läßt sich der nachrüstba-
re Betätigungsantrieb zusammen mit einem elektrischen
Torantrieb einsetzen, der mit einer elektrischen Steuer-
einrichtung ausgestattet ist. Dies ist Gegenstand von An-
spruch 12.
[0013] Nach einer weiteren Lehre, der eigenständige
Bedeutung zukommt, wird ein Schwenktor beansprucht,
das mit einem oben beschriebenen Betätigungsantrieb
ausgestattet ist. Wesentlich ist dabei wieder der Ansatz,
daß das Aufstecken des Betätigungsantriebs kausal für
den Eingriff der Getriebeanordnung mit der Betätigung
einerseits und der Betätigungssperre andererseits ist.
[0014] Im folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung noch weiter erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 in einer schematischen Ansicht von der Innen-
seite einer Garage her ein Schwenktor in Form
eines Garagenschwenktors mit einteiligem Tor-
blatt ohne Betätigungsantrieb,

Fig. 2 die Verriegelungseinrichtung des in Fig. 1 dar-
gestellten Schwenktors ohne Betätigungsgriff,

Fig. 3 den erfindungsgemäßen Betätigungsantrieb
im auf die Verriegelungseinrichtung aufge-
steckten, montierten Zustand,

Fig. 4 die Montageseite des erfindungsgemäßen Be-
tätigungsantriebs im nicht montierten Zustand,
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Fig. 5 den erfindungsgemäßen Betätigungsantrieb
ohne Frontabdeckung im nicht montierten Zu-
stand.

[0015] Das im Grundsatz in Fig. 1 dargestellte
Schwenktor o. dgl. ist hier im bevorzugten Anwendungs-
bereich als Garagenschwenktor mit einem einteiligen
Torblatt dargestellt. Wie bereits im allgemeinen Teil der
Beschreibung erläutert worden ist, ist die Lehre der Er-
findung in gleicher Weise auch für ein Sektionaltor an-
wendbar.
[0016] In Fig. 1 erkennbar ist eine Torzarge 1 an einer
Toröffnung 2 einer Garage. Gegenüber der Torzarge 1
ist ein Torblatt 3 zwischen einer Schließstellung und einer
Offenstellung bewegbar. Fig. 1 zeigt die Schließstellung.
Erkennbar sind die üblichen Laufräder, Laufschienen
und Bewegungsunterstützungsfedern, die nicht weiter
mit Bezugszeichen versehen sind.
[0017] Das Schwenktor weist eine am Torblatt 3 an-
geordnete Verriegelungseinrichtung 4 mit einem Verrie-
gelungsgehäuse 5 auf, mittels derer das Torblatt 3 in der
Schließstellung mit der Torzarge 1 oder einem ortsfesten
Bauteil verriegelbar ist. Die Verriegelungseinrichtung 4
weist eine manuell verstellbare Betätigung 6 zum Ver-
und Entriegeln und eine manuell verstellbare Betäti-
gungssperre 7 auf. Die Funktionsweise einer solchen Be-
tätigung 6 und einer solchen Betätigungssperre 7 wurde
im einleitenden Teil der Beschreibung erläutert.
[0018] Der Darstellung in den Fig. 3 bis 5 ist der Aufbau
des erfindungsgemäßen Betätigungsantriebs 8 zu ent-
nehmen, der der motorischen Verstellung der Betätigung
6 einerseits und der Betätigungssperre 7 andererseits
dient. Der Betätigungsantrieb 8 ist hier mit einem An-
triebsgehäuse 9 und darin mit einem elektrischen An-
triebsmotor 10 mit nachgeschalteter Getriebeanordnung
11 ausgestattet.
[0019] Die Nachrüstung des Betätigungsantriebs 8 für
das in den Fig. 1 und 2 dargestellte Schwenktor ist auf
besonders einfache Weise möglich. Zur Nachrüstung
des Betätigungsantriebs 8 ist das Antriebsgehäuse 9
nämlich auf das Verriegelungsgehäuse 5 aufsteckbar.
Die umfassende Bedeutung des Begriffs "aufsteckbar"
wurde im allgemeinen Teil der Beschreibung erläutert.
Hier erfolgt das Aufstekken in einer Richtung senkrecht
zum Torblatt 3.
[0020] Fig. 2 zeigt die Verriegelungseinrichtung 4 vor
dem Aufstecken des Betätigungsantriebs 8. Fig. 3 zeigt
die Anordnung bei nachgerüstetem, also aufgestecktem
bzw. montiertem Betätigungsantrieb 8.
[0021] Wesentlich ist, daß beim Aufstecken des An-
triebsgehäuses 9 auf das Verriegelungsgehäuse 5 die
Getriebeanordnung 11 in Eingriff mit der Betätigung 6
einerseits und der Betätigungssperre 7 andererseits
kommt. Im Ergebnis lassen sich im montierten Zustand
die Betätigung 6 einerseits und die Betätigungssperre 7
andererseits mittels des Antriebsmotors 10 verstellen.
[0022] Für eine Fixierung des Betätigungsantriebs 8
am Schwenktor, insbesondere an der Verriegelungsein-

richtung 4, wird hier eine verlängerte Schloßschraube 12
genutzt, die an sich nur zur Befestigung der Verriege-
lungseinrichtung 4 vorgesehen ist. Grundsätzlich kann
der Betätigungsantrieb 8 aber auch über eine Schnapp-
fixierung o. dgl. am Schwenktor bzw. an der Verriege-
lungseinrichtung 4 befestigt sein.
[0023] Es ist einer Zusammenschau der Fig. 1 und 2
zu entnehmen, daß die Betätigung 6 eine Betätigungs-
welle 6a und einen auf die Betätigungswelle 6a aufsteck-
baren Betätigungsgriff 6b aufweist. Eine Zusammen-
schau der Fig. 2 und 3 ergibt ferner, daß der Betätigungs-
griff 6b zur Nachrüstung des Betätigungsantriebs 8 zu-
nächst demontiert wird.
[0024] Die Betätigungswelle 6a ist vorzugsweise mit
einem Vierkantprofil ausgestattet. Hier sind auch andere
Profilarten möglich.
[0025] Die Betätigungssperre 7 weist bei dem darge-
stellten und insoweit bevorzugten Ausführungsbeispiel
einen Sperrhebel 13 auf, der verschiebbar ausgestaltet
ist. Hier sind auch schwenkbare oder drehbare Sperrhe-
bel denkbar.
[0026] Die Verriegelungseinrichtung 4 kann in unter-
schiedlichen Varianten ausgestaltet sein. Bei dem dar-
gestellten und insoweit bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ist es vorgesehen, daß die Betätigung 6 aus einer
in Fig. 1 dargestellten Normalstellung heraus in Verrie-
gelungsrichtung, in Fig. 1 rechtsherum, verstellbar ist,
wodurch die Verriegelungseinrichtung 4 in den verriegel-
ten Zustand bringbar ist. Nach der Verriegelung fällt die
Betätigung 6 wieder in die in Fig. 1 dargestellte Normal-
stellung. Bei einer Verstellung der Betätigung 6 aus der
Normalstellung heraus in Entriegelungsrichtung, in Fig.
1 linksherum, läßt sich die Verriegelungseinrichtung 4 in
den entriegelten Zustand bringen. Anschließend fällt die
Betätigung 6 wieder in die Normalstellung.
[0027] Eine andere Variante der Realisierung der Ver-
riegelungseinrichtung 4 besteht darin, daß die Betäti-
gung 6 in Verriegelungsrichtung aus einer Entriegelungs-
stellung heraus in eine Verriegelungsstellung und in Ent-
riegelungsrichtung aus der Verriegelungsstellung her-
aus in die Entriegelungsstellung verstellbar ist. Diese Va-
riante ist nicht dargestellt.
[0028] Bei allen hier relevanten Varianten der Verrie-
gelungseinrichtung 4 ist es so, daß der Sperrhebel 13
und damit die Betätigungssperre 7 in eine Sperrstellung
(Fig. 2) bringbar und vorzugsweise in diese Sperrstellung
vorgespannt ist. In der Sperrstellung sperrt die Betäti-
gungssperre 7 eine Verstellung der Betätigung 6 in Ent-
riegelungsrichtung. Vor jedem Entriegeln, sei es moto-
risch oder manuell, ist also zunächst die Betätigungs-
sperre 7 über den Sperrhebel 13 zu lösen.
[0029] Der Darstellung in Fig. 5 ist der konstruktive
Aufbau des Betätigungsantriebs 8 zu entnehmen.
[0030] Die Getriebeanordnung 11 weist bei dem dar-
gestellten und insoweit bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ein erstes Koppelelement 14 für den Eingriff mit der
Betätigung 6, vorzugsweise mit der Betätigungswelle 6a,
und ein zweites Koppelelement 15 für den Eingriff mit
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der Betätigungssperre 7, vorzugsweise mit dem Sperr-
hebel 13, auf. Beide Koppelelemente 14, 15 sind mittels
des Antriebsmotors 10 antreibbar. Über die Koppelele-
mente 14, 15 wird also gewissermaßen die Antriebskraft
des Antriebsmotors 10 auf die Betätigung 6 einerseits
und auf die Betätigungssperre 7 andererseits übertra-
gen.
[0031] Das erste Koppelelement 14 ist hier schwenk-
bar ausgestaltet und weist ein Profil für den formschlüs-
sigen Eingriff mit der Betätigung 6, hier mit der Betäti-
gungswelle 6a, auf. Dabei ist das erste Koppelelement
14 vorzugsweise koaxial zu der Betätigungswelle 6a aus-
gerichtet. Vorliegend handelt es sich bei dem Eingriff zwi-
schen der Betätigungswelle 6a und dem ersten Koppe-
lelement 14 um einen formschlüssigen Eingriff über das
oben angesprochene Vierkantprofil.
[0032] Das zweite Koppelelement 15 ist vorzugsweise
als ein um eine Hebelachse 16 schwenkbarer Hebel aus-
gestaltet, der an einem Ende eine Ausnehmung 17 o.
dgl. aufweist, mit der die Betätigungssperre 7, hier also
der Sperrhebel 13 der Betätigungssperre 7, in Eingriff
steht.
[0033] Die Montageseite, also die Rückseite des Be-
tätigungsantriebs 8, zeigt Fig. 4. Hier ist zu erkennen,
daß das erste Koppelelement 14 und das zweite Koppe-
lelement 15 durch entsprechende Ausnehmungen im
Antriebsgehäuse 9 hindurch zugänglich sind und die not-
wendigen Anschlüsse für die Betätigung 6 und die Betä-
tigungssperre 7 bilden.
[0034] Das zentrale Element für den Antrieb der Kop-
pelelemente 14, 15 ist vorzugsweise ein mit dem An-
triebsmotor 10 bzw. mit einem dem Antriebsmotor 10
nachgeschalteten Zwischengetriebe 18 in Eingriff ste-
hendes Antriebselement 19. Wie im folgenden erläutert
wird, kommt das Antriebselement 19, angetrieben durch
den Antriebsmotor 10, selektiv mit dem ersten Koppel-
element 14 und dem zweiten Koppelelement 15 in Ein-
griff, wodurch wiederum die beiden Koppelelemente 14,
15 antreibbar sind.
[0035] Mit dem ersten Koppelelement 14 ist das An-
triebselement 19 über einen Freilauf 20 gekoppelt, so
daß eine manuelle Verstellung der Betätigung 6 ohne
eine Verstellung des Antriebselements 19 möglich ist.
Ein solcher Freilauf 20 läßt sich vorliegend besonders
einfach realisieren, da das Antriebselement 19 schwenk-
bar ausgestaltet und koaxial zu dem ersten Koppelele-
ment 14 ausgerichtet ist. Der Freilauf 20 ist dabei nichts
anderes als eine Ausnehmung im ersten Koppelelement
14.
[0036] Das Antriebselement 19 weist einen Mitnehmer
21 auf, der nach Durchlaufen des Freilaufs 20 mit An-
schlagkanten 22 in Eingriff kommt. Der Winkelbereich,
über den sich die Ausnehmung erstreckt, ist hier
maßgeblich für die Größe des Freilaufs 20.
[0037] Das Antriebselement 19 ist auf dem ersten Kop-
pelelement 14 gelagert. Grundsätzlich kann das Antrieb-
selement 19 aber auch am Antriebsgehäuse 9 gelagert
sein.

[0038] Mit dem zweiten Koppelelement 15 ist das An-
triebselement 19 vorzugsweise über eine Nockenanord-
nung gekoppelt. Bei dem dargestellten und insoweit be-
vorzugten Ausführungsbeispiel wird die Nockenanord-
nung durch den Mitnehmer 21 bereitgestellt, der sich in
axialer Richtung durch das Antriebselement 19 hindurch
erstreckt, und auf der Rückseite des Antriebselements
19 in Eingriff mit dem zweiten Koppelelement 15 bringbar
ist.
[0039] Der Betätigungsantrieb 8 arbeitet vorzugswei-
se so, daß beim Antrieb des Antriebselements 19 in einer
ersten Antriebsrichtung, in Fig. 5 linksherum, zunächst
die Nockenanordnung, also der Mitnehmer 21, eine Ver-
stellung des zweiten Koppelelements 15, in Fig. 5 rechts-
herum und damit ein Lösen der Betätigungssperre 7 be-
wirkt, daß währenddessen der Freilauf 20 zwischen dem
Antriebselement 19 und dem ersten Koppelelement 14
durchlaufen wird und anschließend die weitere Verstel-
lung des Antriebselements 19 eine Verstellung des er-
sten Koppelelements 14 und damit eine Verstellung der
Betätigung 6 in Entriegelungsrichtung bewirkt.
[0040] Der Betätigungsantrieb 8 löst also zunächst die
Betätigungssperre 7 und verstellt anschließend die Be-
tätigung 6 in Entriegelungsrichtung.
[0041] Beim Antrieb des Antriebselements 19 in einer
zweiten, der ersten Antriebsrichtung entgegengesetzten
Antriebsrichtung, in Fig. 5 rechtsherum, kommt das An-
triebselement 19 nach Durchlaufen des Freilaufs 20 in
Eingriff mit dem ersten Koppelelement 14, wodurch die
Betätigung 6 in Verriegelungsrichtung verstellt wird.
[0042] Aus der obigen Erläuterung der Funktionsweise
wird klar, daß die Betätigung 6 aus der Normalstellung
heraus bei nicht bestromten Antriebsmotor 10 in beide
Richtungen manuell verstellbar ist. Dies ist nur möglich,
weil es sich hier bei dem Freilauf 20 um einen beidseiti-
gen Freilauf handelt. Bei der weiter oben genannten,
zweiten Variante der Verriegelungseinrichtung 4 ist ein
solcher beidseitiger Freilauf nicht erforderlich.
[0043] Bei der oben beschriebenen Anordnung mit
beidseitigem Freilauf 20 wird das Antriebselement 19
nach dem motorischen Verriegeln und Entriegeln stets
in die Fig. 5 dargestellte Ausgangsstellung zurückge-
stellt.
[0044] Eine besonders hohe Kompaktheit läßt sich da-
durch erreichen, daß die Wände des Antriebsgehäuses
9 zur Lagerung beispielsweise des ersten Koppelele-
ments 14 und/oder des zweiten Koppelelements 15 ge-
nutzt werden. Hier ist es beispielsweise so, daß das erste
Koppelelement 14 an der dem Torblatt 3 zugewandten
Wand des Antriebsgehäuses 9 gelagert ist. Ferner ist die
Hebelachse 16 ebenfalls an der dem Torblatt 3 zuge-
wandten Wand des Antriebsgehäuses 9 gelagert.
[0045] Es läßt sich der Darstellung in Fig. 3 entneh-
men, daß das Antriebsgehäuse 9 eine auf das erste Kop-
pelelement 14 ausgerichtete Durchbrechung 23 aufweist
und daß durch die Durchbrechung 23 hindurch der Be-
tätigungsgriff 6b auf die Betätigungswelle 6a aufsteckbar
ist. Grundsätzlich kann der Betätigungsgriff 6b aber auch
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auf das erste Koppelelement 14 aufsteckbar sein. Ins-
gesamt läßt sich so auf elegante Weise neben der mo-
torischen auch die manuelle Betätigung realisieren.
[0046] Das manuelle Lösen der Betätigungssperre 7
läßt sich vorzugsweise dadurch realisieren, daß das
zweite Koppelelement 15 aus dem Antriebsgehäuse 9
herausragt und daß mittels des aus dem Antriebsgehäu-
se 9 herausragenden Teils 15b des zweiten Koppelele-
ments 15 die Betätigungssperre 7 manuell lösbar ist.
[0047] Der oben beschriebene Betätigungsantrieb 8
läßt sich grundsätzlich auch für manuell verstellbare
Schwenktore o. dgl. einsetzen. Besonders vorteilhaft ist
aber der Einsatz bei einer Anordnung mit einem elektri-
schen Torantrieb 24 für die motorische Verstellung des
Schwenktors. Der Torantrieb 24 ist vorzugsweise mit ei-
ner elektrischen Steuereinrichtung ausgestattet. Die
Steuereinrichtung ist dabei derart steuerungstechnisch
mit dem Antriebsmotor 10 des Betätigungsantriebs 8 ge-
koppelt, daß die Steuereinrichtung beim motorischen
Schließen des Schwenktors zunächst das motorische
Verstellen des Torblatts 3 mittels des Torantriebs 24 und
anschließend das motorische Verriegeln der Verriege-
lungseinrichtung 4 mittels des Betätigungsantriebs 8 be-
wirkt.
[0048] Es bestehen zahlreiche Möglichkeiten, das Tor-
blatt 3 für die Verriegelung zu fixieren. Vorzugsweise ist
die Verriegelungseinrichtung 4 mit zwei seitlichen Rie-
geln 25 und/oder einem unteren Riegel und/oder einem
oberen Riegel derart ausgestattet, daß die Riegel 25 bei
im verriegelten Zustand befindlicher Verriegelungsein-
richtung 4 jeweils ausgefahren sind und mit einem kor-
respondierenden, nicht dargestellten Schließblech an
der Torzarge 1 oder einem ortsfesten Bauteil in Eingriff
stehen. Bei im entriegelten Zustand befindlicher Verrie-
gelungseinrichtung 4 sind die Riegel 25 jeweils einge-
fahren und stehen daher außer Eingriff von den korre-
spondierenden Schließflächen. Die Ankopplung der Rie-
gel 25 erfolgt vorzugsweise über Stangen 25b, Bowden-
züge, Seilzüge o. dgl..
[0049] Eine einbruchshemmende Anordnung ergibt
sich dadurch, daß die im verriegelten Zustand befindliche
Verriegelungseinrichtung 4 den Riegel 25 oder die Riegel
25 jeweils im ausgefahrenen Zustand hält. In diesem Fall
ist ein Zurückdrükken der Riegel 25 nicht möglich. Dies
bedeutet aber auch, daß ein Einschnappen der Riegel
25 beim Schließen des Schwenktors nicht möglich ist.
Die Riegel 25 müssen also in vorbestimmter Weise ein-
und ausgefahren werden, um ein Blokkieren oder Ver-
klemmen beim Öffnen oder Schließen des Schwenktors
zu vermeiden. Dies läßt sich über den oben beschriebe-
nen Betätigungsantrieb 8 bei geeigneter Ansteuerung
auf besonders einfache Weise realisieren.
[0050] Das motorische Ent- und Verriegeln und/oder
die motorische Verstellung des Schwenktors läßt sich
durch ein elektrisches Schaltelement, durch eine Fern-
bedienung o. dgl. auslösen. Auch der Einsatz von Nähe-
rungsschaltern ist denkbar. Für die Stromversorgung
können Anordnungen vorteilhaft eingesetzt werden, die

mittels Solarzellen aufladbar sind.
[0051] Nach einer weiteren Lehre, der eigenständige
Bedeutung zukommt, wird das mit dem Betätigungsan-
trieb 8 ausgestattete Schwenktor beansprucht. Auf die
obigen Ausführungen darf verwiesen werden.

Patentansprüche

1. Nachrüstbarer Betätigungsantrieb für ein Schwenk-
tor o. dgl., insbesondere für ein Garagenschwenktor,
wobei das Schwenktor ein gegenüber einer Torzar-
ge (1) zwischen einer Schließstellung und einer Of-
fenstellung bewegbares Torblatt (3) aufweist, wobei
das Schwenktor eine am Torblatt (3) angeordnete
Verriegelungseinrichtung (4) mit einem Verriege-
lungsgehäuse (5) aufweist, mittels derer das Torblatt
(3) in der Schließstellung mit der Torzarge (1) oder
einem ortsfesten Bauteil verriegelbar ist und wobei
die Verriegelungseinrichtung (4) eine manuell ver-
stellbare Betätigung (6) zum Ver- und Entriegeln und
eine manuell verstellbare Betätigungssperre (7) auf-
weist,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Betätigungsantrieb (8) ein Antriebsgehäuse
(9) und darin einen elektrischen Antriebsmotor (10)
mit nachgeschalteter Getriebeanordnung (11) auf-
weist, daß zur Nachrüstung des Betätigungsantriebs
(8) das Antriebsgehäuse (9) auf das Verriegelungs-
gehäuse (5) aufsteckbar ist und dabei die Getriebe-
anordnung (11) in Eingriff mit der Betätigung (6) ei-
nerseits und der Betätigungssperre (7) andererseits
kommt und daß im montierten Zustand die Betäti-
gung (6) einerseits und die Betätigungssperre (7)
andererseits mittels des Antriebsmotors (10) ver-
stellbar sind.

2. Betätigungsantrieb nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Betätigung (6) eine Betäti-
gungswelle (6a) und einen auf die Betätigungswelle
(6a) aufsteckbaren Betätigungsgriff (6b) aufweist,
und/oder, daß die Betätigungssperre (7) einen
Sperrhebel (13) aufweist, vorzugsweise, daß der
Sperrhebel (13) verschiebbar ausgestaltet ist.

3. Betätigungsantrieb nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Betätigung (6) aus
einer Normalstellung heraus in Verriegelungsrich-
tung verstellbar ist, wodurch die Verriegelungsein-
richtung (4) in den verriegelten Zustand bringbar ist
und daß die Betätigung (6) aus der Normalstellung
heraus in Entriegelungsrichtung verstellbar ist, wo-
durch die Verriegelungseinrichtung (4) in den entrie-
gelten Zustand bringbar ist, oder, daß die Betätigung
(6) in Verriegelungsrichtung aus einer Entriege-
lungsstellung heraus in eine Verriegelungsstellung
und in Entriegelungsrichtung aus der Verriegelungs-
stellung heraus in die Entriegelungsstellung verstell-
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bar ist.

4. Betätigungsantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ge-
triebeanordnung (11) ein erstes Koppelelement (14)
für den Eingriff mit der Betätigung (6), vorzugsweise
mit der Betätigungswelle (6a), und ein zweites Kop-
pelelement (15) für den Eingriff mit der Betätigungs-
sperre (7), vorzugsweise mit dem Sperrhebel (13),
aufweist und daß die beiden Koppelelemente (14,
15) mittels des Antriebsmotors (10) antreibbar sind,
vorzugsweise, daß das erste Koppelelement (14)
schwenkbar ausgestaltet ist und ein Profil für den
formschlüssigen Eingriff mit der Betätigung (6), vor-
zugsweise mit der Betätigungswelle (6a), aufweist,
weiter vorzugsweise, daß das Koppelelement (14)
koaxial zu der Betätigungswelle (6a) ausgerichtet ist,
und/oder, vorzugsweise, daß das zweite Koppele-
ment (15) als schwenkbarer Hebel ausgestaltet ist,
der an einem Ende eine Ausnehmung (17) o. dgl.
aufweist, mit der die Betätigungssperre (7), vorzugs-
weise der Sperrhebel (13) der Betätigungssperre
(7), in Eingriff steht.

5. Betätigungsantrieb nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein mit dem Antriebsmotor (10)
bzw. mit einem dem Antriebsmotor (10) nachge-
schalteten Zwischengetriebe (18) in Eingriff stehen-
des Antriebselement (19) vorgesehen ist, das, an-
getrieben durch den Antriebsmotor (10), selektiv mit
dem ersten Koppelelement (14) und dem zweiten
Koppelement (15) in Eingriff kommt und die beiden
Koppelemente (14, 15) entsprechend antreibt.

6. Betätigungsantrieb nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, daß das Antriebselement
(19) mit dem ersten Koppelement (14) über einen
Freilauf (20) gekoppelt ist, so daß eine manuelle Ver-
stellung der Betätigung (6) ohne eine Verstellung
des Antriebselements (19) möglich ist.

7. Betätigungsantrieb nach Anspruch 4 und ggf. nach
Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß
das Antriebselement (19) schwenkbar ausgestaltet
ist, vorzugsweise, daß das Antriebselement (19) ko-
axial zu dem ersten Koppelelement (14) ausgerich-
tet ist, weiter vorzugsweise, daß das Antriebsele-
ment (19) auf dem ersten Koppelement (14) gelagert
ist.

8. Betätigungsantrieb nach Anspruch 4 und ggf. nach
einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Antriebselement (19) mit dem
zweiten Koppelement (15) über eine Nockenanord-
nung o. dgl. gekoppelt ist.

9. Betätigungsantrieb nach den Ansprüchen 6 und 8,
dadurch gekennzeichnet, daß beim Antrieb des

Antriebselements (19) in einer ersten Antriebsrich-
tung zunächst die Nockenanordnung eine Verstel-
lung des zweiten Koppelements (15) und damit ein
Lösen der Betätigungssperre (7) bewirkt, daß wäh-
renddessen der Freilauf (20) zwischen dem Antrieb-
selement (19) und dem ersten Koppelelement (14)
durchlaufen wird und anschließend die weitere Ver-
stellung des Antriebselements (19) eine Verstellung
des ersten Koppelelements (14) und damit eine Ver-
stellung der Betätigung (6) in Entriegelungsrichtung
bewirkt, vorzugsweise, daß beim Antrieb des An-
triebselements (19) in einer zweiten, der ersten An-
triebsrichtung entgegengesetzten Antriebsrichtung
das Antriebselement (19) nach Durchlaufen des
Freilaufs (20) in Eingriff mit dem ersten Koppelele-
ment (14) kommt und damit die Betätigung (6) in
Verriegelungsrichtung verstellt wird.

10. Betätigungsantrieb nach Anspruch 4 und ggf. nach
einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Antriebsgehäuse (9) eine auf das
erste Koppelelement (14) ausgerichtete Durchbre-
chung (23) aufweist und daß durch die Durchbre-
chung (23) hindurch der Betätigungsgriff (6b) auf das
erste Koppelelement (14) oder auf die Betätigungs-
welle (6a) aufsteckbar ist.

11. Betätigungsantrieb nach Anspruch 4 und ggf. nach
einem der Ansprüche 5 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das zweite Koppelement (15) aus
dem Antriebsgehäuse (9) herausragt und daß mit-
tels des aus dem Antriebsgehäuse (9) herausragen-
den Teils (15b) des zweiten Koppelements (15) die
Betätigungssperre (7) manuell lösbar ist.

12. Betätigungsantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein
elektrischer Torantrieb (24) mit einer elektrischen
Steuereinrichtung vorgesehen ist und daß die Steu-
ereinrichtung derart steuerungstechnisch mit dem
Antriebsmotor (10) des Betätigungsantriebs (8) ge-
koppelt ist, daß die Steuereinrichtung beim motori-
schen Öffnen des Schwenktors zunächst das Ent-
riegeln der Verriegelungseinrichtung (4) mittels des
Betätigungsantriebs (8) und anschließend die moto-
rische Verstellung des Torblatts (3) mittels des Tor-
antriebs (24) bewirkt, und/oder, vorzugsweise, daß
die Steuereinrichtung derart steuerungstechnisch
mit dem Antriebsmotor (10) des Betätigungsantriebs
(8) gekoppelt ist, daß die Steuereinrichtung beim
motorischen Schließen des Schwenktors zunächst
die motorische Verstellung des Torblatts (3) mittels
des Torantriebs (24) und anschließend das Verrie-
geln der Verriegelungseinrichtung (4) mittels des Be-
tätigungsantriebs (8) bewirkt.

13. Betätigungsantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
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Verriegelungseinrichtung (4) zwei seitliche Riegel
(25) und/oder einen unteren Riegel und/oder einen
oberen Riegel derart aufweist, daß die Riegel (25)
bei im verriegelten Zustand befindlicher Verriege-
lungseinrichtung (4) jeweils ausgefahren sind und
mit einem korrespondierenden Schließblech an der
Torzarge (1) oder einem ortsfesten Bauteil in Eingriff
stehen und daß die Riegel (25) bei im entriegelten
Zustand befindlicher Verriegelungseinrichtung (4)
jeweils eingefahren sind und außer Eingriff von den
korrespondierenden Schließblechen stehen, vor-
zugsweise, daß die im verriegelten Zustand befind-
liche Verriegelungseinrichtung (4) den Riegel (25)
oder die Riegel (25) jeweils im ausgefahrenen Zu-
stand hält.

14. Schwenktor mit einem Betätigungsantrieb, insbe-
sondere Garagenschwenktor, wobei das Schwenk-
tor ein gegenüber einer Torzarge (1) zwischen einer
Schließstellung und einer Offenstellung bewegba-
res Torblatt (3) aufweist, wobei das Schwenktor eine
am Torblatt (3) angeordnete Verriegelungseinrich-
tung (4) mit einem Verriegelungsgehäuse (5) auf-
weist, mittels derer das Torblatt (3) in der
Schließstellung mit der Torzarge (1) oder einem orts-
festen Bauteil verriegelbar ist und wobei die Verrie-
gelungseinrichtung (4) eine manuell verstellbare Be-
tätigung (6) zum Ver- und Entriegeln und eine ma-
nuell verstellbare Betätigungssperre (7) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Betätigungsantrieb (8) ein Antriebsgehäuse
(9) und darin einen elektrischen Antriebsmotor (10)
mit nachgeschalteter Getriebeanordnung (11) auf-
weist, daß das Antriebsgehäuse (9) auf das Verrie-
gelungsgehäuse (5) aufgesteckt ist und dadurch die
Getriebeanordnung (11) in Eingriff mit der Betäti-
gung (6) einerseits und der Betätigungssperre (7)
andererseits steht und daß im montierten Zustand
die Betätigung (6) einerseits und die Betätigungs-
sperre (7) andererseits mittels des Antriebsmotors
(10) verstellbar sind.

15. Schwenktor nach Anspruch 14, gekennzeichnet
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils ei-
nes oder mehrerer der Ansprüche 2 bis 13.
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